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Zur Berechnung der Höhe eines Regressanspruchs nach § 110 Abs. 1 Satz 1 SGB VII. 
 

Urteil des Schleswig-Holsteinischen OLG vom 31.07.2008 – 11 U 152/07 –  
Aufhebung des Urteils des LG Flensburg  vom  23.11.2007 - 3 O 332/06 -  
 
Nach Auffassung des OLG vollzieht sich die Berechnung der Höhe eines Anspruchs nach 
§ 110 Abs. 1 Satz 1 SGB VII in vier Schritten: 
 
1.  Zunächst sei - so das OLG - der fiktive Schadensersatzanspruch des Verletzten zu 

errechnen, den dieser hätte, wenn die Haftung nicht durch die §§ 104 ff. SGB VII 
ausgeschlossen wäre. Dabei treffe den regressierenden Sozialversicherungsträger die 
Darlegungs- und Beweislast. Auch ein etwaiges Mitverschulden des Verletzten sei zu 
berücksichtigen. 

 
2.  Sodann sei festzustellen, welche Leistungen die Sozialversicherungsträger aufgrund 

des Unfalls erbracht oder zu erbringen hätten. Zu diesem Betrag zu addieren seien 
noch die konkreten Verfahrenskosten, beispielsweise für Gutachten, Arztberichte, 
Zeugengebühren und Verwaltungskostenersatz an andere Leistungsträger, nicht 
dagegen anteilige eigene Verwaltungskosten. 

 
3.  Anschließend sei der sich aus der Berechnung zu 2. ergebende Betrag von dem unter 

Ziffer 1. ermittelten abzuziehen. Dabei sollten auch diejenigen Schadensposten be-
rücksichtigt werden dürfen, die den Leistungen der Sozialversicherung inkongruent 
seien; dies betreffe insbesondere das Schmerzensgeld. 

 
4.  Schließlich sei zu bedenken, ob den Unfallversicherungsträger selbst ein Mitver-

schulden an der Entstehung des Schadens treffe, das ihm nach § 254 BGB entgegen-
gehalten werden könne. 

 
Vgl. hierzu Rundschreiben DGUV vom 05.12.2008 (= Regress 017/2008).  
 
Das Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgericht hat mit Urteil vom 31.07.2008 
 – 11 U 152/07 –  
wie folgt entschieden: 
 
 
 

http://rundschreiben.hvbg.de/RS/hvbg.nsf/3e926e4cfb3d6b43c12568cf00473550/b163adc3520aedbac125751b003b5a00?OpenDocument
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